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Amtlicher Teil

Nr. 352 • Amt der Tiroler Landesregierung

STELLENAUSSCHRE IBUNGEN

Beim Amt der Tiroler Landesregierung sind derzeit fol-
gende Stellen ausgeschrieben:

• Sachgebiet Verkehrsplanung; Technisch-Naturwis-
senschaftliche Fachbearbeitung (Erfassung und Aufbe-
reitung von Verkehrs- und Mobilitätsdaten, Mitarbeit im
Projekt EVIS für die Erfassung von Verkehrsinformatio-
nen, Mitarbeit beim Aufbau und Betrieb des Verkehrsmo-
dells Tirol), 40 Wochenstunden, € 2.762,50 brutto/Monat,
Bewerbungsfrist 5. August 2020 (OrgP-70-2020/108).

• Landessonderschule mit Internat Mariatal/Kram-
sach; (Reinigungskraft), 20 Wochenstunden, € 928,10
brutto/Monat, Bewerbungsfrist 1. August 2020 (OrgP-70-
2020/106).

• Sachgebiet Straßenerhaltung; (Einsatzgebiet Nord-
und Osttirol) Handwerkliche Fachkraft mit Erschwernis
(Betreuung aller elektro- und maschinentechnischen 
Anlagen der Tiroler Landesstraßenverwaltung, techni-
sche Überwachung von Landesstraßentunnelanlagen,
Pumpanlagen, Webcams, etc.), 40 Wochenstunden, 
€ 2.307,60 brutto/Monat, Bewerbungsfrist 5. August
2020 (OrgP-70-2020/107).

• Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel; Administrative
Sachbearbeitung (Sekretärin/Sekretär), 40 Wochen -
stunden, € 1.927,40 brutto/Monat, Bewerbungsfrist 2.
August 2020 (OrgP-70-2020/105).

• Landessonderschule mit Internat Mariatal/Kram-
sach; Soziale Spezial-Sachbearbeitung (Administrative
und organisatorische Abwicklungen hinsichtlich Perso-
nal, Eltern- bzw. Erziehungsberechtigen-Arbeit, Leiten
von Teamsitzungen, Pädagogische Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen), als Karenzvertretung, 30 Wochen-
stunden, € 1.945,42 brutto/Monat, Bewerbungsfrist 26.
Juli 2020 (OrgP-70-2020/111).

Bewerbungen sind beim Amt der Tiroler Landesregierung,
Abteilung Organisation und Personal, Eduard-Wall nöfer-
Platz 3, 6020 Innsbruck, unter der entsprechenden Ge-
schäftszahl einzubringen.

Ausführliche Informationen zu der Stellenausschreibung
sind im Internet unter www.tirol.gv.at/stellenausschreibun-
gen zu finden.

Bei Fragen stehen die MitarbeiterInnen der Abteilung 
Organisation und Personal, unter der Telefonnummer 0512/
508-2222, zur Verfügung.

Innsbruck, 16. Juli 2020
Für die Landesregierung: MMag. Dr. Wiener, LL.M.

Nr. 353 • INNPATH GmbH

STELLENAUSSCHRE IBUNG

Kaufmännische Geschäftsführung INNPATH GmbH

Die INNPATH GmbH, eine 100 % Tochterfirma der tirol
kliniken, ist für die Pathologie-Diagnostik des Landeskran-
kenhauses Innsbruck zuständig. Das Leistungsspektrum
umfasst die gesamte moderne Pathologie und Molekular-
pathologie mit Histologie, Zytologie, Immunhistochemie,
Schnellschnitten und Obduktionen. Das Landeskranken-
haus - Universitätskliniken Innsbruck betreibt medizinische
Patientenversorgung auf höchstem Niveau.
Was Sie erwartet:

• Kaufmännische Führung der INNPATH GmbH in enger
Zusammenarbeit mit der ärztlichen Geschäftsführung

• Vertretung des Unternehmens nach innen und außen
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wirt-
schaftlichen Patientenversorgung

• Optimierung von Unternehmensprozessen
• Planung, Organisation und Weiterentwicklung der Pa-
thologie am LKI

• Budget- und Personalverantwortung

Amtssigniert. SID2020072118810
Informationen unter: amtssignatur.tirol.gv.at



Sie bringen mit:
• (Fach-) Hochschulstudium im kaufmännischen Bereich
oder vergleichbare Qualifikationen

• Mehrjährige Führungserfahrung in leitender Funktion, be-
vorzugt im Gesundheitswesen

• Vertiefte Kenntnisse von kaufmännischen Strukturen und
Abläufen im Gesundheitswesen

• Eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Unternehmerisches und analytisches Denken und Handeln
• Ausgeprägte Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
• Hohe persönliche Belastbarkeit
• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und ein wert-
schätzender Führungsstil
Wir bieten eine verantwortungsvolle Leitungsfunktion mit

entsprechenden Gestaltungsmöglichkeiten und adäquater
Vergütung.

Wenn Sie unser Angebot anspricht und die genannten An-
forderungen erfüllen, bitten wir um Ihre Online-Bewerbung bis
31. Juli 2020.

Die Stelle ist auf ein Jahr befristet - eine Weiterbeschäfti-
gung ist möglich. 

Gemäß § 7 Tiroler Landes-Gleichbehandlungsgesetz 2005
laden wir ausdrücklich qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein.

Innsbruck, 15. Juli 2020

Nr. 354 • Amt der Tiroler Landesregierung • Gem-RA-3/374-2020

VERORDNUNG
des Amtes der Tiroler Landesregierung 

betreffend die Jugendzulässigkeit von Filmen

Gemäß § 21 Tiroler Veranstaltungsgesetz 2003 wird nach
Anhörung der Jugendmedienkommission beim Bundesmini-
sterium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Jugend-
zulässigkeit von nachstehenden Filmen wie folgt festgesetzt:

frei ab dem vollendeten 6. Lebensjahr:
„Scooby!“, (01:34:04 hh:mm:ss);

frei ab dem vollendeten 8. Lebensjahr:
„Das Beste kommt noch“, (01:58:19 hh:mm:ss);

frei ab dem vollendeten 10. Lebensjahr:
„Mulan 3D“, (01:55:25 hh:mm:ss);

frei ab dem vollendeten 12. Lebensjahr:
„Niemals selten manchmal immer“, (01:41:43 hh:mm:ss);

frei ab dem vollendeten 14. Lebensjahr:
„The King of Staten Island“, (02:17:25 hh:mm:ss).

Innsbruck, 13. Juli 2020
Für das Amt der Landesregierung: Mag. Salcher

Nr. 355 • Amt der Tiroler Landesregierung • Prüfungskommission 
für die Unternehmerprüfung • IIc-12.590/596-2020

KUNDMACHUNG
über die Ausschreibung der Unternehmerprüfung 
nach § 33 des Tiroler Schischulgesetzes 1995

Die Unternehmerprüfung nach § 33 des Tiroler Schischul-
gesetzes 1995, LGBl. Nr. 15, zuletzt geändert durch das Ge -
setz LGBl.Nr. 138/2019, findet am 2. November 2020 im Kom-
petenzzentrum Lizum 1600, 6094 Axams, Axamer Lizum 19,
Beginn 9.00 Uhr, statt.

Anmeldungen zur Unternehmerprüfung sind bis spätestens
27. Oktober 2020 beim Amt der Tiroler Landesregierung, Ab-
teilung Tourismus, Prüfungskommission für die Unternehmer-
prüfung, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, einzubrin-
gen und haben folgende Angaben zu enthalten:

a) Familien- oder Nachname und Vorname, Geburtsdaten
und Adresse des Hauptwohnsitzes

b) Bestätigung des Tiroler Schilehrerverbandes über den
Besuch des Ausbildungslehrganges

c) allfällige, einschlägige, durch entsprechende Zeugnisse
belegte Vorbildungen (z.B. Meisterprüfung, Konzessionsprü-
fung, höhere berufsbildende Schule u.ä.)

Weitere Auskünfte erteilen die Prüfungskommission oder
der Tiroler Schilehrerverband.

Innsbruck, 14. Juli 2020
Für die Prüfungskommission: 

Die Vorsitzende: Jungmann-Karl

Nr. 356 • Gemeinde Söll

KUNDMACHUNG
über die Auflegung des Entwurfes der ersten 

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes

Der Gemeinderat der Gemeinde Söll hat in seiner Sitzung
vom 14. Juli 2020 unter Punkt 1 der Tagesordnung, gemäß 
§ 63 Abs. 4 u. 5 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 – TROG
2016, LGBl. Nr. 101, in Verbindung mit § 6 Tiroler Umweltprü-
fungs-gesetz – TUP, LGBl. Nr. 34/2005, beschlossen, den Ent-
wurf der ersten Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes der Gemeinde Söll während sechs Wochen zur öf-
fentlichen Einsichtnahme im Gemeindeamt der Gemeinde Söll
aufzulegen.

Im Rahmen des Auflegungsverfahrens erfolgt die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 TUP.
Darstellung des wesentlichen Inhalts (§ 6 Abs. 4 lit. a

TUP): Gemäß § 31cAbs. 2 TROG 2016 hat die Gemeinde 
spätestens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem In-
krafttreten des örtlichen Raumordnungskonzeptes (in der Ge-
meinde Söll nach Ablauf des 16. Jahres, da die Frist für die
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes per
Verordnung des Landes Tirol vom 01.12.2017 zum zweiten Mal
um weitere zwei Jahre verlängert wurde) dessen Fortschrei-
bung zu beschließen.

Die Fortschreibung hat gemäß § 31c Abs. 1 TROG 2016 für
das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen und ist auf einen
Planungszeitraum von weiteren zehn Jahren auszurichten.
Ort und Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit (§ 6 Abs. 4

lit. b TUP): Die sechswöchige Auflage erfolgt vom 27. Juli
2020 bis einschließlich 7. September 2020

Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne,
Erläuterungsbericht, Bestandsaufnahme und Umweltbericht –
liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Par-
teienverkehr im Gemeindeamt Söll zur Einsichtnahme auf und
sind im Internet unter www.soell.tirol.gv.at einzusehen.
Hinweis (§ 6 Abs. 4 lit. c TUP): Jedermann steht das Recht

zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist,
eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben.

Die Kundmachung kann auch auf der Homepage der Ge-
meinde Söll unter http://www.soell.tirol.gv.at abgerufen wer-
den.

Söll, 15. Juli 2020
Der Bürgermeister: Alois Horngacher
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Nr. 357 • Stadtgemeinde Vils

KUNDMACHUNG
über die Auflegung des Entwurfes der ersten 

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Vils hat in seiner Sit-
zung vom 9. Juli 2020 gemäß § 63 Abs. 4 und 5 Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 2016 – TROG 2016, LGBl. Nr. 101, in Verbin-
dung mit § 6 Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP, LGBl. Nr.
34/2005, beschlossen, den Entwurf der ersten Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Stadtgemeinde
Vils während sechs Wochen, zur öffentlichen Einsichtnahme
im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Vils aufzulegen.

Im Rahmen des Auflegungsverfahrens erfolgt die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 TUP.
Darstellung des wesentlichen Inhalts (§ 6 Abs. 4 lit. a

TUP): Der vom Architekturbüro Walch und Partner ZT GmbH,
Kög 22, 6600 Reutte ausgearbeitete Entwurf vom 25.06.2020,
GZl. RVi 13013-001 enthält die gem. § 31 TROG 2016 in Ver-
bindung mit den betroffenen Durchführungsverordnungen ge-
forderten Inhalte. 

Die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes
der Stadtgemeinde Vils enthält gegenüber den bisherigen
Festlegungen keine nennenswerten Änderungen. Da in der
Stadtgemeinde Vils auch keine besonderen Belastungen der
Schutzgüter gegeben sind, ergeben sich durch die erste Fort-
schreibung des Örtlichen Raumordnungskonzeptes in der Ge-
samtbetrachtung auch keine negativen Auswirkungen. Das
Schutzgut Mensch, das Schutzgut Tiere und Pflanzen und de-
ren Lebensräume sowie die Schutzgüter Boden, Untergrund,
Oberflächengewässer, Grundwasser und Wasserwirtschaft
werden mit den o.a. Entwicklungen nur geringfügig bzw. in noch
vertretbarem Ausmaß beeinträchtigt. Demnach werden auch
keine zusätzlichen Maßnahmen zur Überwachung der Auswir-
kungen festgelegt. 

Gemäß § 31c Abs. 2 TROG 2016 hat die Gemeinde späte-
stens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Inkrafttre-
ten des örtlichen Raumordnungskonzeptes dessen Fortschrei-
bung zu beschließen. Die Fortschreibung hat gemäß § 31c
Abs. 1 TROG 2016 für das gesamte Gemeindegebiet zu erfol-
gen und ist auf einen Planungszeitraum von weiteren zehn Jah-
ren auszurichten.
Ort und Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit (§ 6 Abs. 4

lit. b TUP): Die sechswöchige Auflage erfolgt vom 23. Juli
2020 bis einschließlich 3. September 2020.

Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne,
Erläuterungsbericht, Bestandsaufnahme und Umweltbericht –
liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Par-
teienverkehr im Gemeindeamt der Stadtgemeinde Vils zur Ein-
sichtnahme auf.
Hinweis (§ 6 Abs. 4 lit. c TUP): Jedermann steht das Recht

zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist,
eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben.

Vils, 15. Juli 2020
Der Bürgermeister: Manfred Immler

Nr. 358 • Tirol Kliniken GmbH

VERHANDLUNGSVERFAHREN

m i t  v o r h e r i g e r  B e k a n n tma c h u n g

im Oberschwel lenbere ich  gemäß BVergG

Architekturplanung, Technisch- geschäftliche 
Oberleitung und BIM Gesamtkoordination

Art des Auftrags: Dienstleistungsauftrag.
Auftraggeber: Tirol Kliniken GmbH - Bau und Technik.
Auftragsbezeichnung: Architekturplanung, Technisch-

geschäftliche Oberleitung und BIM Gesamtkoordination.
Beschreibung: Errichtung eines Neubaus zur Unter-

bringung von Psychiatrischen Stationen am Areal des LKH 
Hall in Tirol, bestehend aus drei Psychiatrischen Stationsbe -
reichen mit UbG-Bereichen und einer Intermediärstation.

Es ist beabsichtigt, mit sechs bis acht Teilnehmern in ein
Verhandlungsverfahren einzutreten, die Reihung der Teil-
nehmer ergibt sich aus den beiliegenden Auswahlkriterien.
Erfüllungsort: Hall in Tirol.
Erfüllungszeitraum: 2020 bis 2024.
Abgabedatum: 19. August 2020, 12 Uhr.
CPV-Codes: 71240000-2.
Projektnummer: LKH Hall in Tirol - Neubau Haus 2.
Auskünfte und Unterlagen: https://tirol-kliniken.vemap.

com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=181

Innsbruck, 14. Juli 2020

Nr. 359 • Innbus GmbH

VERHANDLUNGSVERFAHREN /BER ICHT IGUNG
m i t  v o r h e r i g em  Au f r u f  z um  We t t b ewe r b

Rahmenvertrag für die Beschaffung von fabriksneuen
Stadtlinien-Niederflur-Bussen für den ÖPNV in Innsbruck

Auftraggeber: Innbus GmbH, Pastorstraße 5, 6010 Inns-
bruck, Österreich.
Nationale Identifikationsnummer: 9110016083582.
NUTS-Code: AT332.
Bezeichnung des Auftrags: Rahmenvertrag für die Be-

schaffung von fabriksneuen Stadtlinien-Niederflur-Bussen für
den ÖPNV in Innsbruck.
Referenznummer der Bekanntmachung: IVB/083.
CPV-Code Hauptteil: 34121000.
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 15. Juli

2020.
Innsbruck, 15. Juli 2020
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